
Satzung
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Fassung laut Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Mai 2008

Allianz ö



I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
(1) Die Gesellschaft trägt die Firma

Allianz Lebensversicherungs-
Aktiengesellschaft und hat ihren
Sitz in Stuttgart.

(2) Geschäftsgebiet ist das Inland und
das Ausland.

(3) Gegenstand des Unternehmens ist
der unmittelbare und mittelbare
Betrieb der Lebensversicherung in
allen ihren Arten einschließlich der
Kapitalisierungsgeschäfte und der
Verwaltung von Versorgungsein-
richtungen sowie die Vermittlung
von Versicherungen, Sparverträgen,
Bausparverträgen und die Vor-
nahme sonstiger Geschäfte, die im
engen wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit dem Versicherungs-
betrieb stehen.

(4) Bekanntmachungen der Gesell-
schaft erfolgen im elektronischen
Bundesanzeiger. Die Übermittlung
von Informationen an Aktionäre
im Wege der Datenfernübertragung
ist zulässig.

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr.

§ 2
(1) Das Grundkapital beträgt

273.000.000 Euro. Es ist eingeteilt in
10.500.000 Stückaktien. Jede Stück-
aktie hat eine Stimme. Die im Jahr
2000 ausgegebenen Aktien sind ab
Beginn des Ausgabejahres gewinn-
berechtigt.

(2) Die Aktien lauten auf den Namen
und können nur mit Zustimmung
der Gesellschaft übertragen wer-
den. Die Gesellschaft wird die ord-
nungsgemäß beantragte Zustim-
mung nur dann verweigern, wenn
sie es aus außerordentlichen Grün-
den im Interesse des Unterneh-
mens für erforderlich hält; die
Gründe werden dem Antragsteller
bekannt gegeben.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital von 273.000.000 Euro
durch Ausgabe von auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bar-
einlagen einmalig oder mehrmals
bis zum 22. April 2010 um bis zu
insgesamt 50.000.000 Euro zu er-
höhen und dabei einen vom Gesetz
abweichenden Beginn der Gewinn-
berechtigung zu bestimmen.

§ 3
Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-
fung ihrer Anteile ist ausgeschlossen.
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II. Vorstand

§ 4
(1) Der Vorstand besteht aus minde-

stens zwei Personen. Im Übrigen
bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl
der Mitglieder des Vorstands.

(2) Zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten die
Gesellschaft.
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III. Aufsichtsrat

§ 5
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs
Mitgliedern, von denen vier durch die
Hauptversammlung und zwei durch
die Arbeitnehmer gewählt werden.

§ 6
(1) Die regelmäßige Amtszeit der Mit-

glieder des Aufsichtsrats beträgt
5 Jahre. Ihr Amt erlischt mit Beendi-
gung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das 4. Ge-
schäftsjahr nach Beginn der Amts-
zeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, wird
nicht mitgerechnet.

(2) Die Mitglieder und die Ersatzmit-
glieder des Aufsichtsrats können
ihr Amt jederzeit durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorstand
der Gesellschaft niederlegen.

(3) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf
seiner Amtszeit aus dem Aufsichts-
rat aus, ohne dass ein Ersatzmit-
glied nachrückt, wird ein Nachfol-
ger nur für die restliche Amtszeit
des ausgeschiedenen Mitglieds ge-
wählt.

§ 7
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner

Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter für die Dauer ihrer
Amtszeit im Aufsichtsrat.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,
wenn sämtliche Mitglieder einge-
laden oder zur Beschlussfassung
aufgefordert sind und mindestens
vier Mitglieder an der Beschlussfas-
sung teilnehmen.

(3) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats
werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst; bei
Stimmengleichheit hat der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats das Recht
zum Stichentscheid. Dem Stellver-
treter steht ein Recht zum Stichent-
scheid nicht zu.

§ 8
Der Aufsichtsrat kann die Fassung der
Satzung ändern.
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§ 9
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats

erhält eine jährliche feste, nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres zahlbare
Vergütung von 48.000 Euro.

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
erhält das Doppelte und jeder Stell-
vertreter das Eineinhalbfache der
Vergütung nach Absatz (1). Mitglie-
der des Personalausschusses er-
halten eine zusätzliche jährliche
Festvergütung von 12.000 Euro, der
Vorsitzende eine solche von 24.000
Euro. Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses erhalten eine zusätzliche
jährliche Festvergütung von 20.000
Euro, der Vorsitzende eine solche
von 30.000 Euro. Aufsichtsratsmit-
glieder, die nur während eines Teils
des Geschäftsjahres dem Aufsichts-
rat angehört haben, erhalten eine
im Verhältnis der Zeit geringere Ver-
gütung. Dies gilt entsprechend für
Mitgliedschaften in Aufsichtsrats-
ausschüssen. Die jährliche Gesamt-
vergütung eines Aufsichtsratsmit-
glieds darf das Zweifache, die des
Aufsichtsratsvorsitzenden das Drei-
fache der Vergütung nach Absatz
(1) nicht übersteigen.

(3) Die Gesellschaft erstattet den Auf-
sichtsratsmitgliedern ihre Auslagen
und die ihnen für die Aufsichtsrats-
tätigkeit zur Last fallende Umsatz-
steuer.

(4) Aufsichtsratsmitglieder, die gleich-
zeitig ein Vorstandsmandat in einer
Gesellschaft des Allianz Konzerns
innehaben, erhalten keine Vergü-
tung, wenn sie darauf durch schrift-
liche Erklärung gegenüber dem
Vorstand verzichtet haben.
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IV. Hauptversammlung

§ 10
(1) Die ordentliche Hauptversamm-

lung findet innerhalb der ersten
acht Monate nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres am Sitz der Gesell-
schaft oder an einem Ort innerhalb
des Umkreises von 50 Kilometern
vom Sitz der Gesellschaft statt.

(2) Die Anmeldung zur Teilnahme an
jeder Hauptversammlung muss
spätestens am siebten Tag vor der
Hauptversammlung beim Vorstand
eingereicht werden, sofern nicht
der Vorstand einen späteren An-
meldeschlusstag bestimmt. Der
Anmeldeschlusstag wird zusam-
men mit der Einberufung der
Hauptversammlung in den Gesell-
schaftsblättern bekannt gemacht.

(3) Zur Teilnahme zugelassen sind nur
Aktionäre, die im Aktienregister ein-
getragen und rechtzeitig angemel-
det sind; sie können sich durch
einen Bevollmächtigten vertreten
lassen.

(4) Werden von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter zur
Ausübung des Stimmrechts bevoll-
mächtigt, so kann die Vollmacht
schriftlich oder auf einem von der
Gesellschaft näher zu bestimmen-
den elektronischen Weg erteilt wer-
den. Die Einzelheiten für die Ertei-
lung dieser Vollmachten werden zu-
sammen mit der Einberufung der
Hauptversammlung in den Gesell-
schaftsblättern bekanntgemacht.

(5) Den zur Teilnahme berechtigten
Personen werden Eintrittskarten
und Stimmzettel erteilt.
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§ 11
(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

oder im Fall seiner Verhinderung
ein anderes vom Aufsichtsrat zu
bestimmendes Mitglied des Auf-
sichtsrats leitet die Hauptversamm-
lung.

(2) Der Versammlungsleiter regelt den
Ablauf der Hauptversammlung. Er
bestimmt die Reihenfolge der Red-
ner. Ferner kann er das Frage- und
Rederecht der Aktionäre zeitlich an-
gemessen beschränken; er kann
insbesondere zu Beginn der Haupt-
versammlung oder während ihres
Verlaufs den zeitlichen Rahmen des
Versammlungsverlaufs, der Aus-
sprache zu den Tagesordnungs-
punkten sowie des einzelnen Frage-
und Redebeitrags angemessen fest-
setzen. Bei der Festlegung der für
den einzelnen Frage- und Redebei-
trag zur Verfügung stehenden Zeit
kann der Versammlungsleiter zwi-
schen erster und wiederholter
Wortmeldung und nach weiteren
sachgerechten Kriterien unter-
scheiden.

Der Versammlungsleiter bestimmt
das Abstimmungsverfahren. Er
kann eine von der Einladung abwei-
chende Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände bestimmen.

(3) Die Beschlüsse werden, wenn ge-
setzlich nichts anderes vorgesehen
ist, mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst.
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V. Jahresabschluss, Gewinnverwendung

§ 12
(1) Der Vorstand hat innerhalb der

gesetzlichen Fristen den Jahresab-
schluss (Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung, Anhang) und den
Lagebericht sowie den Konzernab-
schluss und -lagebericht aufzustel-
len und dem Abschlussprüfer vor-
zulegen.

(2) Der Jahresabschluss ist in der Weise
aufzustellen, dass dem nach Vor-
nahme der Rücklagen und Rückstel-
lungen verbleibenden Überschuss
der unter Berücksichtigung von Ab-
schreibungen und Wertberichti-
gungen festgestellten Aktiven über
die Passiven (Gesamtüberschuss)
vor Feststellung des Bilanzgewinns
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die Zuweisung an die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entnom-
men wird.

(3) Die der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung zugewiesenen
Beträge dürfen nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherten
verwendet werden. Der Vorstand ist
jedoch berechtigt, in Ausnahme-
fällen mit Zustimmung der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, die Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung, soweit sie
nicht auf bereits festgelegte Über-
schussanteile entfällt, im Interesse
der Versicherten zur Abwendung
eines Notstandes heranzuziehen.

§ 13
Die Hauptversammlung beschließt
über die Verwendung des Bilanz-
gewinns. Sie kann anstelle oder neben
einer Barausschüttung auch eine Ver-
wendung des Bilanzgewinns im Wege
einer Sachausschüttung beschließen.
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